
 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung zur 3. Änderung der  

Hundesteuersatzung der Stadt Varel 

 
 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025,  Nr. 3) und der §§ 1, 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 
(Nds. GVBL. 2017, S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Septem-
ber 2022 (Nds. GVBl. 2022, S. 589), hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am ………. 
folgende Satzung beschlossen: 
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Artikel I 

 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Varel vom 11.12.1997 in der Fassung der 2. Änderungs-
satzung vom 20.12.2001 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 10 Absatz 4 entfällt. 
 
2. § 12 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 12  
Datenverarbeitung 

 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflicht, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung 

der Hundesteuer nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücks-
bezogenen Daten werden von der Stadt Varel gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 1 Abs. 6 und § 3 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 NKAG und den dort 
genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erhoben und verarbeitet. 
Eine Datenerhebung beim Vollstreckungsgericht, beim Amtsgericht (Grundbuch 
und Handelsregister), beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen, bei den Sozialversicherungsträgern, der Rentenversiche-
rung und bei den für das Einwohnermeldewesen, Baurecht, Ordnungsrecht sowie 
Finanzwesen zuständigen Dienststellen der Stadt Varel und anderer Städte und 
Gemeinden erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuerpflichtigen 
nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 S. 3 AO).  

 
(2) Erhobene Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der 

Steuerfestsetzung, -erhebung und -vollstreckung nach dieser Satzung oder zur 
Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das dieselbe/denselben Abga-
benpflichtige/n betrifft, verarbeitet werden. Technische und organisatorische Maß-
nahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit nach Artikel 25 und 32 
DSGVO sind getroffen worden. Die personenbezogenen Daten werden zur Erfül-
lung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gemäß der AO, dem NKAG bzw. der 
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die 
Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen des Landes Niedersachsen 
(KomHKVO)  in der Regel nach zehn Jahren gelöscht. 

 
 

3. Der bisherige § 12 wird zu § 13. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

 
 
 

Varel, ………. 
 
 
Stadt Varel 
 
Gerd-Christian Wagner 
Bürgermeister 


